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gaben als Vorsitzende und Mitglieder von Prüfungskommis
sionen. Die Leitungen der Gewerkschaft und der Freien Deut
schen Jugend benennen je einen Vertreter.

(3) Die Prüfungskommission hat vor allem
— zu sichern, daß die Prüfung planmäßig durchgeführt und 

die Prüfungsteilnehmer zu Beginn der Ausbildung mit den 
Bestimmungen der Facharbeiterprüfungsordnung und dem 
Prüfungsplan vertraut gemacht werden;

— die Verteidigung der schriftlichen Hausarbeit des Prüfungs
teilnehmers zu leiten;

— die Abschlußzensuren für die Prüfungsgebiete nach Vor
schlag durch die Lehrkräfte zu bestätigen, die Zensur für 
die Hausarbeit und die Gesamtzensur unter Beachtung der 
in der Gesamtbeurteilung dargestellten Persönlichkeitsent
wicklung des Prüfungsteilhehmers festzulegen sowie das 
Ergebnis der Facharbeiterprüfung zu verkünden;

— entsprechend den Bestimmungen dieser Facharbeiterprü
fungsordnung über den Erlaß von Prüfungen, über den 
vorzeitigen Abschluß der Ausbildung, über die Zuerken
nung' der Facharbeiterqualifikation in einem Ausbildungs
beruf sowie über die Anrechnung bereits abgelegter Prü
fungen und über die Anerkennung der von Leitern der 
Arbeitskollektive ermittelten Arbeite- und Lebenserfah
rungen Werktätiger für die Facharbeiterqualifikation zu 
entscheiden;

— die ordnungsgemäße Ausstellung der Facharbeiterzeugnisse 
und Urkunden über die Zuerkennung der Facharbeiter
qualifikation zu sichern sowie das Prüfungsprotokoll mit 
den Anlagen zu führen;

— die Prüfungen entsprechend § 13 Abs. 1 gemeinsam mit den 
Leitern und Lehrkräften der Einrichtungen der Berufs
bildung auszuwerten, den im § 3 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ge
nannten Leitern über die Ergebnisse der Facharbeiterprü
fung zu berichten und ihnen Schlußfolgerungen für die 
Verbesserung der Ausbildung vorzuschlagen.

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann Lehr
kräfte und andere Mitarbeiter von Betrieben mit der Durch
führung bestimmter Prüfungen beauftragen bzw. zu Prüfun
gen hinzuziehen. Dazu ist die Zustimmung des für sie zu
ständigen Leiters einzuholen.

(5) Grundsätzliche Entscheidungen sind vom Vorsitzenden 
und von mindestens 3 Mitgliedern der Prüfungskommission — 
darunter dem Vertreter der Gewerkschaft oder der Freien 
Deutschen Jugend — einstimmig zu treffen.

(6) Mitglieder der Prüfungskommission oder mit der Prü
fung Beauftragte haben die Prüfungsteilnehmer jeweils vor 
Beginn einer Abschlußprüfung zu belehren, daß sie nur er
laubte Hilfsmittel benutzen dürfen. Sie können Prüfungsteil
nehmer von der Prüfung im betreffenden Prüfungsgebiet aus
schließen, wenn diese gegen die gegebenen Anweisungen ver
stoßen. Die Prüfungskommission legt in solchen Fällen einen 
neuen Prüfungstermin innerhalb der Ausbildungszeit fest.

(7) Die Prüfungsthemen und -aufgaben sind vom Beginn 
der Erarbeitung bis zum Beginn der Prüfung vor allen Prü
fungsteilnehmern geheimzuhalten. Zur Wahrung gesellschaft
licher Belange sowie im Interesse der Prüfungsteilnehmer 
haben der Vorsitzende und die Mitglieder der Prüfungskom
mission sowie alle mit der Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Facharbeiterprüfung Beauftragten in Verbin
dung mit den Prüfungen Verschwiegenheit zu wahren.

§5
Inhalt und Umfang der Facharbeiterprüfung

(1) Der Inhalt der Prüfungen ist aus den in den staatlichen 
Lehrplänen festgelegten Anforderungen abzuleiten.

(2) Zur Facharbeiterprüfung gehören die Abschlußprüfun
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten und die Anfertigung 
einer schriftlichen Hausarbeit sowie deren Verteidigung.

(3) Prüfungsgebiete für Lehrlinge sind:
— das Fach Staatsbürgerkunde.
— das Fach Sport,
— jedes Grundlagenfach,

— jedes weitere Fach und jeder Lehrgang des berufstheore
tischen Unterrichts,

— alle vom verantwortlichen Organ für den Ausbildungs
beruf als Prüfungsgebiete benannten Lehrgänge und Stoff
gebiete des berufspraktischen Unterrichts.

(4) Prüfungsgebiete für Werktätige sind:
— das Fach Marxismus-Leninismus,
— das Fach Betriebsökonomik,

— jedes weitere Fach und jeder Lehrgang des berufstheore
tischen Unterrichts,

— alle für die Befähigung zur Lösung der vereinbarten Ar
beitsaufgabe erforderlichen Stoffgebiete sowie die im Lehr
plan geforderten Befähigungsnachweise.

(5) Facharbeiter, die einen weiteren Ausbildungsberuf bzw. 
eine weitere Spezialisierung eines Ausbildungsberufes erler
nen, sowie Werktätige mit v abgeschlossener Teilausbildung, 
die den Abschluß im entsprechenden Ausbildungsberuf erwer
ben, haben auf der Grundlage dieser Anordnung die Erweite
rung ihres Wissens und Könnens nachzuweisen.

§ 6
Abschlußprüfungen in den Prüfungsgebieten

(1) Zur Durchführung der Abschlußprüfungen haben — so
fern nichts anderes bestimmt ist — die Leiter der Einrichtun
gen der Berufsbildung die Ausarbeitung von Prüfungsauf
gaben und -themen sowie von Vorschlägen für die Form der 
Prüfungen zu sichern und diese durch den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission bzw. von ihm Beauftragten bestätigen 
zu lassen.

(2) Für die Durchführung der Prüfungen in den Fächern 
Staatsbürgerkunde und Sport gelten die vom Minister für 
Volksbildung herausgegebenen Hinweise und Stoffkomplexe 
für schriftliche und mündliche Prüfungen und die Zusatz
bestimmungen für die Prüfung im Sportunterricht.

(3) Für die während der Ausbildung gezeigten Leistungen 
der Prüfungsteilnehmer in den einzelnen Prüfungsgebieten 
sind von den Lehrkräften Vorzensuren festzulegen.

(4) Die Vorzensur und die Prüfungszensur sind von den 
Lehrkräften zur Abschlußzensur des jeweiligen Prüfungs
gebietes zusammenzufassen und der Prüfungskommission zur 
Bestätigung vorzulegen. Die Vorzensur und die Prüfungs
zensur sind gleichwertig. Bei Abweichungen ist zur Föstlegung 
der Abschlußzensur die fachliche und gesellschaftliche Ent
wicklung des Prüfungsteilnehmers zu berücksichtigen.

(5) Für Prüfungsteilnehmer, die aus gesundheitlichen oder 
anderen gerechtfertigten Gründen an Prüfungen nicht teil
nehmen können, ist von dem mit der Prüfung Beauftragten in 
Abstimmung mit dem Prüfungsteilnehmer ein neuer Termin 
festzulegen.

(6) Für den Inhalt und die Durchführung der Abschluß- 
und Reifeprüfungen in den Fächern des allgemeinbildenden 
Unterrichts gelten die dafür vom Minister für Volksbildung 
herausgegebenen Bestimmungen über die Abschluß- und 
Reifeprüfungen. Zeitliche Überschneidungen der beruflichen 
Prüfungen mit den Prüfungen in allgemeinbildenden Fächern 
sind zu vermeiden. Die Endzensuren in den Fächern Staats
bürgerkunde und Sport sind für die Facharbeiterprüfung zu 
übernehmen. Für Lehrlinge, die in den Einrichtungen der 
Berufsausbildung in fünf allgemeinbildenden Fächern zum 
Abschluß der Klasse 10 der allgemeinbildenden polytechni
schen Oberschule geführt werden, sind darüber hinaus die 
Endzensuren aller erfolgreich abgeschlossenen Fächer ohne


